
Erklärung / Bestätigung nach Ziffer 12.18 Abs. 6 Umsatzsteueran-

wendungserlass 

Hiermit erkläre ich 

_________________________________________________________________________________ 
NAME, VORNAME, ADRESSE Betreiber1 

gegenüber 

_________________________________________________________________________________ 
NAME, VORNAME, ADRESSE leistender Unternehmer, 

dass ich Betreiber der am __.__.202_ [Datum] erworbenen Photovoltaikanlage 

_________________________________________________________________________________ 
[Bezeichnung, Typnummer, Hersteller, Leistung] bin und es sich 

☐ bei dem Gebäude, auf dem die Photovoltaikanlage errichtet wurde, um ein nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 

UStG begünstigtes Gebäude handelt (Wohnungen oder öffentliche/andere Gebäude, die für dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden) 

☐ die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister (MaStR) nicht 

mehr als 30 kW (peak) beträgt oder betragen wird. 

☐ der Zählerschrank wird ausschließlich für die Photovoltaikanlage angeschafft und ist kein Teil der 

Elektroninstallation von einem Neubau 

_____________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift Betreiber der Photovoltaikanlage 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 

(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Elektrotechnik Reinhold GmbH - Im Gewerbegebiet 8 - 09355 Gersdorf

Wichtiger Hinweis: 
Sofern es durch Prüfungen der Finanzverwaltung oder sonstige Maßnahmen oder Veränderungen dazu kommen 
sollte, dass der gewährte „Nullsteuersatz“ bei der Umsatzsteuer nachträglich zu versagen ist, verpflichtet sich der 
Käufer, die dann entstehende Umsatzsteuer an Elektrotechnik Reinhold GmbH nach Vorlage einer entsprechend 
korrigierten Rechnung umgehend nachzuentrichten. Dies kann der Fall sein, wenn entgegen der vom Käufer 
gemachten Angaben die Voraussetzungen für eine mehrwertsteuerfreie Lieferung nicht erfüllt waren oder durch 
Änderungen nach dem Kauf, egal in welcher Form, nicht mehr vorliegen.


